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über
Magistrat Der Oberbürgermeister
an
Herrn StadWerordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

? . November 2023

Brauchtum pflegen und Ehrenamt fördern
- Antrag der Fraktionen CDU, FDP und BLWULWBIG vom 20.09.2023
- Antrag-Nr. 23-F-69-0062
- Beschluss Nr. 0363 vom 28.09.2023

Die Stadtverordnetenversammlung möge daher beschließen:

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten,

1. schnellstmöglich einen Weg vozuschlagen, wie unter Beteiligung von relevanten
Stakeholdern (u.a. Blaulichtorganisationen, dem Veranstaltungsbüro, interessierte
ehrenamtliche Veranstalter/Organisatoren und Schaustelle0 in einem
bürgerfreundlichen Dialog spürbare Erleichterungen bei der Planung und
Durchführung von Veranstaltungen gefunden werden können.
Ziel ist es - unter Berücksichtigung der zeitnah zur Verfügung stehenden Ergebnisse
der bereits bestehenden Arbeitsgruppe zur Veranstaltungsgenehmigung -
Sofortmaßnahmen vorzuschlagen, die im Sinne der Veranstalter und der Kommune
als Genehmigungsbehörde rechtssicher Verfahrenswege verschlanken,
Bearbeitungsspielräume im Genehmigungsverfahren wohlwollend ausnutzen und
höhere Planungssicherheit schaffen,

2. zu prülen, ob für die Anmeldung von Veranstaltungen eine Genehmigungsfiktion
geschaffen werden kann, sodass bis zu einem zu definierenden Zeitpunkt vor einer
Veranstaltung diese als genehmigt gilt, sofern nicht rechtzeitig Einwendungen durch
die Kommune erhoben werden,

3. zu prüfen, wie ehrenamtlich tätige Veranstalter bereits für 2024 spürbare
Entlastungen und Unterstützung durch die Kommune erhalten können,

4. Handlungsempfehlungen zu erteilen, wie bei der Genehmigungspraxis im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben eine lnteressenabwägung unter größtmöglicher
Ausnutzung des Ermessensspielraums erfolgen kann.
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Antwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte gerne die Fragen 1 und 4 gemeinsam beantworten.

Auf Grund mehrerer Hinweise und Hilfeersuche von Veranstaltern, haben sich, unter Feder
führung des Dezernates des .Oberbürgermeisters, am 24. Oktober 2022 erstmals dezernats-
übergreifend die folgenden Amter, Abteilungen und Gesellschaften zu einer Klausur zum
Thema Antrags- und Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen in der Landeshauptstadt
Wiesbaden zu erner ganztägigen Klausur getroffen:

Dezernat I

Bürgerreferat
Stabsstelle Engagement
Feuerwehr
Rettungsdienst
Amt für Digitalisierung
Rechtsamt
Veranstaltungsbüro
Ordnungsamt
Stadtpolizei
Kulturamt
Bauaufsicht
Denkmalschutz
Straßenverkehrsamt
Umweltamt
Grünflächenamt
Tiefbau- und Vermessungsamt
wtcM

Aus der ersten Klausur heraus hat das Veranstaltungsbüro ein Konzept zur Vereinfachung des
Antrags- und Genehmigungsverfahrens für Veranstaltungen erarbeitet und dieses am 13. De-
zember 2022 in einem erneuten Termin präsentiert.

Ziel des neuen Konzepts ist es im Sinne der Veranstalter und der Kommune, als Genehmi-
gungsbehörde, rechtssicher Verfahrenswege zu finden, die den Prozess insgesaml verschlan-
ken, Bearbeitungsspielräume im Antrags- und Genehmigungsverfahrens wohlwollend ausnut-
zen und höhere Planungssicherheit schaffen. Dies soll dazu beitragen insbesondere ehren-
amtlich tätige Veranstalter spürbar zu entlasten und Verfahrenswege rechtssicher zu ver-
schlanken.

lm Anschluss gab es weitere Abstimmungsprozesse zwischen einzelnen Amtern und Abteilun-
gen, um das Konzept.zu finalisieren, insbesondere bezogen auf die rechtlichen Grundlagen
aller Abteilungen und Amter.

Am 20. Oktober 2023 haben sich die folgenden Amter erneut getroffen, um ergänzende Er-
leichterungen und Ermessensspielräume zu identifizieren, um neben dem vereinfachten Kon-
zept weitere Erleichterungen zu ermöglichen.

Dezernat I

Bürgerreferat
Engagement
Ordnungsamt
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Veranstaltungsbüro
Straßenverkehrsamt
Umweltamt
Feuenrvehr
Gesundheitsamt
Tiefbau- und Vermessung
Grünflächenamt
ELW

Für den 28. Oktober 2023 wurde zu einem Termin mit den Ortsvereinsringen, Dachorganisati-
onen, der DACHO und dem Sportkreis eingeladen, um das Konzept zu präsentieren. Dieser
Termin ist als erster Auftakt für ernen bürgerfreundliche Dialog mit Stakeholdern aus dem eh-
renamtlichen Veranstaltungsbereich zu verstehen.

Darüber hinaus wird das Veranstaltungsbüro gemeinsam mit der Stabsstelle Engagement ab
dem Jahr 2024 Veranstaltungen und Workshops planen in denen einzelne Themen rund um
das Antrags- und Genehmigungsverfahren erläutert und besprochen werden können. Dies soll
einerseits dazu beitragen, dass Veranstalter und Behörden in direkten Kontakt kommen und
andererseits um Prozesse verständlich und anlassbezogen zu vermitteln.

Nach den Sommerferien 2024 muss das neue Konzept mit Hilfe der Veranstalter auf Optimie-
rungspotentiale hin untersucht und in einem erneuten bürgerschaftlichen Dialog weitere Ver-
besserungspotentiale ermittelt werden.

Die Anregungen und Wünsche aus den Beschlusspunkten '1,3 und 4 wurde damit schon zum
Teil Rechnung getragen und der Prozess in einem bürgerfreundlichen Dialog mit zentralen
Akteuren im kommenden Jahr fortgeseta.

Das Veranstaltungsbüro hat sich auf Nachfrage vom Amt der Stadtverordnetenversammlung
außerdem dazu bereit erklärt im Dezember 2023 im Wirtschaftsausschuss das neue Konzept
votzustellen.

Zur Frage 2 verweise ich auf eine Antwort vom ehemaligen Bürgermeister Dr. Franz vom
02. November 2022 an den Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften die auf
die Anfrage 22-F-78-0005 erfolgt ist. Die Antwort von Herrn O(. Franz hänge ich an dieses
Antwortschreiben an.

Hinsichtlich der Frage 3 ist festzustellen, dass das Veranstaltungsbüro im Ordnungsamt in
Abstimmung mit den am Veranstaltungsprozess beteiligten Fachämtern bereits ein neues Kon-
zept für das Antrags- und Genehmigungsverfahrön entwickelt hat, welches deutlich schlanker,
effizienter und transparenter ist.

Damit einhergehend sind auch mehrere Erleichterungen sowie geringere Auflagen verbunden

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzeptes ist eine sachgemäße Differenzierung zwi-
schen den verschiedenen Veranstaltungstypen und -größen.

Der Gesetzgeber in Hessen hat hiezu nämlich keine näheren Vorgaben gemacht. ln dem Lei!
faden "Sicherheit bei Großveranstaltungen" des Hessischen Ministerium des lnnern und für
Sport aus dem Jahr 2013 wird einerseits darauf hingewiesen, dass der Leitfaden den Behör-
den als Hilfestellung für die Planung, Durchführung und Genehmigung von Großveranstaltun-
gen dient.



Weiterhin wird jedoch weiter ausgeführt, dass der Leitfaden für die Planung und Durchführung
sowohl von Großveranstaltungen als auch von kleineren Veranstaltungen gleichermaßen ver-
wendet werden kann.

Diese Formulierungen haben in den letaen Jahren dazu geführt, dass teilweise auch für Klein-
veranstaltungen die Sicherheitsanforderungen ähnlich wie bei Großveranstaltungen gefordert
und umgeseta wurden.

Um hierbei zukünftig sachgerechter und verhältnismäßiger zu verfahren, wurden fünf verschie-
dene Veranstaltungskategorien entwickelt. Diese sind:

. Kleinveranstaltungen mit bis 1 .000 Personen gleichzeitig

. Mittlere Veranstaltungen mit 1 .001 bis 4.999 Personen gleichzeitig

. Großveranstaltungen ab 5.000 Personen gleichzeitig

sowie noch die beiden Sonderkategorien

. Brauchtumsfeuer

. Martinsumzüge

Für jede Kategorie wurde festgelegt, welche Unterlagen einzureichen sind sowie welche
Fachämter beteiligt werden müssen.

Ziel hierbei war es, sich auf die zwingend notwendigen Prozesse zu beschränken und dadurch
gleichzeitig die Veranstalter sowie aber auch die Fachämter von unnötigem Venaraltungs- und
Prüfungsaufwand zu entlasten.

Hierbei wurde folgender Grundsatz umgesetzt:

lnsbesondere kleine und mittlere Veranstaltungen, die zusammen mehr als 90 o/o der 1.500
Veranstaltungen in Wiesbaden pro Jahr ausmachen, profitieren von dem neuen Verfahren
ganz besonders.

Darüber hinaus wurden durch die einzelnen Fachämter noch weitere Optimierungen für
ehrenamtlich tätige Veranstalter erarbeitet. Dazu gehören unler anderem:

Das Veranstaltungsbüro beauftragt und bezahlt ab sofort den Auf- und Abbau von
Einfahrtssperren mitsamt der dazugehörigen Bewachung, sofern solche Sperren bei einer
Veranstaltung aus Sicherheitsgründen erforderlich sind.

Die städtischen Fachämter bieten individuelle Beratungs- und Schulungstermine zu
fachspezifischen Themen bei den Vereinen und Organisationen vor Ort an. Die
Veranstalter können sich mit Themenwünschen an das Veranstaltungsbüro wenden.

lnnerhalb der Sicherheitskonzepte wird ab sofort auf die Erstellung einer Wettermatrix
sowie auf die Einrichtung eines behördlichen Krisenstabs vezichtet.
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. Kleinveranstaltungen-geringe Anforderungen

. Mittlere Veranstaltungen - mittlere Anforderungen

. Großveranstaltungen - hohe Anforderungen
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. Die Gefahrenabwehrbehörden akzeptieren zudem bei wiederkehrenden Veranstaltungen
eine Fortschreibung von Konzepten (2. B. Verkehrskonzept, Sicherheitskonzept), sofern
zum Vorjahr keine inhaltlichen oder gesetzlichen Anderungen erfolgt sind.

Nachdem das neue Konzept den Vertretern der lnteressengemeinschaft der Kerbe- und
Brauchtumsvereine, den Vorständen der Ortsvereinsringe sowie dem Sportkreisvorsitzenden
am 28. Oktober 2023 im Rathaus vorgestellt wurde, erfolgte danach die sofortige Umsetzung
der vorgestellten Regelungen.

Darüber hinaus wurde in dem Termin am 28. Oktober 2023 klar kommuniziert, dass trotz der
geschilderten Optimierungen der Prozess damit nicht beendet ist. Vielmehr ist ein dauerhafter
Austausch zwischen den Vereinen und den städtischen Amtern gewünscht, gerade auch dann,
wenn im weiteren Verfahren Probleme auftreten sollten. Hieeu wurde von allen Beteiligten die
Bereitschaft signalisiert.

Nach alledem sind bereits sofortige und spürbare Entlastungen für ehrenamtlich tätige Veran-
stalter erfolgt.

Mir ndlichen Grüßen

\re we Mende
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Dr. Gerhard Obermayr
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Der Magistrat

Bürgermeister

Dr. Oliver Franz

4 November 2022

Durchführung von öffentllchen veranstaltungen edelchtern und Kultur stärker slchtbar ma-

chen
e"i"ntrr. Nr. 0075 vom 15. September 2022; (Vorlage- Nr' 22-F-78-0005)

ln der kulturellen szene wiesbadens gibt es neben den großen lnstitutionen auch eine viel-

iahl kleinerer Kulturinstitutionen und -äkteurä. Besonders hervorzuheben sind dabei die ge-

,"in"üi.ig"; Vereine, die kulturelle Angebote zu erschwinglichen Eintrittspreisen für jeder-

mann anbieten.

Aufgrund der pandemischen Lage sind mittlerweile 2112 J.ahre voller Entbehrungen und Ein-

."nia"lr"g"ri für die Kulturszerie vergangen. Besonders betroffen sind, neben zahlreichen

*äii"iä" päi.o""ngruppen, die privatän (ulturinitiativen..Trotz vieler Ungewissheiten und

HürJen sinO im futiuretten Bereith viele gemeinnützige Vereine weiterhin aktiv. Um ihr Uber-

leben zu sichern, sind neben einer adäqtlaten Förderung auch der Abbau bürokratischer Hür-

den und die Sichtbarmachung der Kulturszene von großer Bedeutung'

selbstverständlich müssen angemeldete veranstaltungen die gesetzlichen vorgaben, wie die

J." äil"Jü6rties, erfütten. Fiäglich ist allerdings die Sinnhaftigkeit einer erneulen Prüfung

una cenenmigungsbeantragung?er bestehenden voraussetzungen für kurzfristig aufeinan-

J.itotoenoe üera-nstaltungen. öie Verwaltung könnte den meisl ehrenamtlich tätigen Kultur-

tÄiuäiä^ "i"* änormen-nurorratischen Aufwand ersparen, wenn sie die Genehmigungen

ili nänr"nuuaingungen, die sich nicht verändern, wie etwa räumliche Gegebenheiten, Per-

sonenanzahloderFluchtwege,ttireinelängereDauergenehmigenlmRahmenderVeJwal-
iungir;reintucnrng konnten säwohl auf dei beantragenden als auch vor allem auf der Seite

ä"r"G*äit .ä peäonette und zeitliche RessourcenLingespart werden. Das bisher gelebte

üärränr"" ttini bei den Kulrurtreibenden mitunter zu Unverständnis, da spontane bzw. kurz-

riÄtiää ott"ntri.n" veranstaltungen aufgrund des Genehmigungsprozesses nicht immer

,"lüir"itig b"rtoeitet werden uÄd oamii nicht genehmigt werden können'

DiesbetrifftauchdieRegelungenzumPlakatierenaufgrunddesMagistratsbeschlussesvom
24.02.2O15 (BeschtussnummJiOf Sal. Die Regelung värfehlt ihre Sinnhaftigkeit hinsichtlich

der Plakatierung sog Saisonplakate'
öä" fr"utirä rnä kuiturelle engijement der gemeinnützigen Voreine und lnstitutionen sollte

;;""äl;;d;;hauptstadt Wie"sb;;en weiter[in in besonäerer Weise unterstützt und seför-

;ä;;;;. D;M"n*"rt, dln iie unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie der Landes-

;;;il.l;;i Wi".baden bieten, kann nicht mit Geld aufgewogen werden'

www.wiesbadcn.dc

Schlol3plal2 6
651 $ \rybabadln
T.l.lon: 0611 31-7E80 / 31-7E81
Tc.bx 061131'5900
E-M!ll buc.gEmelsler@esbld€o.ds
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Der Ausschuss für schule, Kultur und städtepartnerschaften wolle daher beschließen:

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten,

1 . ob der Genehmigungsprozess für wiederkehrende und etablierte veranstaltungen im

kutturOereich (in;beiondere Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen und lnslF

tutlonen) vereinfacht werden kann, so dasi, nach einer einmaligen umfassenden.Prü-

irng ullä g;""ttlichen Voraussetzungen, bei Vorliegen der gleichen Gegebenheiten

einä tempörar uefristete Genehmigung erteilt.werden kann, bzw. die veranstaltung

innÄrnaftj dieses Genehmigungszöitraumes, bei der zuständigen Stelle, lediglich an-

gezeigt werden muss.

2,obdieservereinfachleGenehmigungsprozessinbesondersvonAuflagen,wiez,B..- 
aer stettptatzsatzung, betroffene-n in;erstädtischen Bezirken, wie z. B. Westend und

Mitte, füi die Dauer von zwei Jahren erprobt werden kann. sollte sich dieses Verfah-

ren bäwährt haben, könnte es auf die gesamte stadt ausgebreitet werden.

3. ob fi.ir Kulturbetriebe (insbesondere gemeinnÜtzlge vereine und lnstitutionen) weitere-' 
üereintacnrngen erm'öglicht werdenlönnen, wie z.B. dle Aussetzung der Stellplatz-

satzung oder

4.dieErmöglichungVonganzjährigerPlakatierungfürihreVeranstaltungen,oderob
dies zunäthst temporär erprobt werden könnte'

Anderungsantrag der FraKion Freie Wähler / Pro Auto für den Ausschuss -

Schule, Kultur und Städtepartnerschaft

ng von öffentllchen Veranstaltungen erlolchtem und Kultur stärker

sichtbar machen

DerAUSSchuSSfürSchule,KulturUndStädrepartnerschaftwolledaherbeschließen:
Der möge daher beschließen:
Der Malistrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten'

1'obderGenehmigungsprozessfürwlederkehrendeundetablierteVeranstaltungenim
Kulturbereich(insoesonoereVeranstaltungenVongemeinnützigenVereinenundlnsti.
iri6"") vereinfacht werden kann, so dasi, nach.elner einmaligen umfassenden.Prü-

irnä uriä, g"i"t.iichen Voraussetzungen, bei Vorliegen der gleichen Gegebenheiten

einä tempärär befristete Genehmigung erteilt werden muss'

2.NEU:obnichtsogarindieserSituationdasGenehmigungsverfahrenSoausge.slaltel- *"ä"n r,unn, dais in den geschilderten Fällen die veranstalter nur noch verpflichtet

sind, die Wiederholung"u"irn"t,ltung anzuzeigen' und die Genehmigungsbehörde

allenfalls innerhatb vonl0 iagen der-neuen V;ranstaltung qualifiziert widersprechen

kann.

22-F-78-0005 Durchführu

3
4

Wie ALT 2,
Wie ALT 3.

IJ



Beschluss Nr. 0075

Der Antrag wird in der folgenden Fassung angenommen:

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten,

1 . ob der Genehmigungsprozess für wiederkehrende und etablierte veranstaltungen im

kulturbereich (in;be;o;dere Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen und lnsti-

tutionen) verei;facht werden kann, so dass, nach einer einmaligen umfassenden. Prü-

irng aller gesetzlichen Voraussetzungen, bei Vorliegen der gleichen Gegebenheiten

einä temporär befristete Genehmigung erteilt werden muss'

2. ob nicht sogar in dieser situation das Genehmigungsverfahren so ausgestaltet wer
den kann, äass in den geschilderlen Fällen dle Veranstalter nur noch verpflichtet sind,

die wiederholungsvera-nstaltung anzuzeigen, und die Genehmlgungsbehörde allen-

falls innerhalb voin 10 Tagen dei neuen Veranstaltung qualifiziert widersprechen

kann.

3. ob dieser vereinfachte Genehmigungsprozess in besonders von Auflagen, wie z. B'- 
J-r Stetlptatzsatzung, betroffenen innerstädtischen Bezirken, wie z. B. Westend und

Mitte, füi dle Dauer von zwei Jahren erprobt werden kann. Sollte sich dleses Verfah-

ren bewährt haben, könnte es auf dle gesamte Stadt ausgebreitet werden'

4. ob für Kulturbetriebe (insbesondere gemeinnützige Vereine und lnstitutionen) weitere

Vereinfachungen ermöglicht werden können, wie z.B. die Aussetzung der stellplatz-

satzung oder;ie Ermöglichung von saisonaler Plakatierung für ihre Veranstaltungen,

oder ob dies zunächst temporär erprobt werden könnte'

Der Magistrat wird gebeten, dem Ausschuss für schule, Kultur und städtepartner-

i"nrt"Ä aus der Afoeitsgruppe ,,Veranstaltungen in Wiesbaden: Gemeinsam planen -
gelungen durchführen" zu berichten.

Zu'l:
lm dunaestanA Hessen existiert kein spezielles Veranstaltungsgesetz, welches das Verfah-

i"näein" und abschließend regelt. Vielmehr ist bei der Prüfung undGenehmigung von Ver-

""rt"itr^ö". "i.e 
ganze Reine ion verschiedenen Rechtsbereichen betrotfen. Je nach Art,

&l;hk;li r;J Üm[äng einer Veranstaltung müssen bis zu 30 verschledene Stellen an dem

Prozess mitwirken.

Damit ein veranstalter nicht alle erforderlichen stellen selbst kontaktieren muss, wurde ge-

mäS äescntuss des Magistrats Nr. 0854 vom 28. September 2004 das VeranstaltungsbÜro

äil;G;;aäü i"ätr"ru Koordinierungsstelle für Veranstaltungen eingerichtet, damit für

üäÄnitärtär, e"6örden sowie Dritte ein zeitraler Ansprechpartner in Veranstaltungsverfah-

ren besteht.

Allerdings bleiben die fachlichen zuständigkeiten und verantwortlichkeiten der beteiligten

Dezernate und Amter davon unberührt.

5
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Demzufolge entscheidet beispielsweise

. das straßenverkehrsamt über sämtliche straßenrechtliche Anordnungen, zum Bei-

spiel über straßensperrungen, umleitungen, Beschilderungen, sondernutzungen so-

wie auch über Plakatierungen, wobeijeweils aktuelle Gegebenheiten, wie akute oder

auch geplante Baustellen, berücksichtigt werden,

. das Grünflächenamt, das Straß6nverkehrsamt sowie auch äas Tiefbau- und Vermes-

sungsamt (flächenverwaltende Amter) über dle Zurverfügungstellung von Flächen ftir
Veranstaltungen,

. die untere Denkmalschutzbehörde über die Nutzung von denkmalgeschützten Flä-

chen und Einrichtungen für Veranstaltungen,

. das Hauptamt über die Vergabe und Nutzung von Bürgerhäusern,

. die Bauaufsicht über sämtliche baurechtliche Angelegenheiten, zum Beispiel über

Bauanträge für veranstaltungen in eingezäunten Bereichen, über den Auibau von

Bühnen, iribünen und f!iegenden Bauten, über Bestuhlungspläne bei Veransraltun-

gen in g;schlossenen Räumen und ähnliches im Rahmen der baurechtlichen Vor-

schriften,

. das umweltamt über umwelt- und lmmissionsschutzrechtliche Angelegenheiten, zum

aeispiel rioer aie Dauer und Lautstärke bei Musikdarbietungen sowie auch über die.

Zulässigkeit von veranstaltungen in besonderen Bereichen (Naturschutz) sowie wäh-

rend geachütaer Zeiträume (2. B. Brut- und Setzzeit),

. das Gesundheitsamt über gesundheitliche Aspekte, zum Beispiel die saub_ere Trink-

wäiserversorgung bei Veränstaltungen sowie auch über aktuelle Corona-Einschrän-

kungen,

. das Amt für veterinärwesen und verbraucherschutz über alle Angelegenheiten zur

Lebensmittelhygiene bei Veranstaltungen,

. das veranstaltungsbüro im ordnungsamt Über gewerberechtliche Festsetzungen

näch Titel lV der öewerbeordnung bei Messen, Ausstellungen und Märkten sow_ie 
.. -

über den Erlass von Auflagenverfügungen nach dem Hessischen Gesetz über die öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

t5

Diese Aufzählung ist nicht abschließend

Hinzu kommt, dass zu jeder einzelnen veranstallung eine individuelle Prüfunq durch die Ge-

iuni"nuu*"ni- und polizeibehörden, insbesondere durch die Feuerwehr, den Rettungs-

Jäir"i, a" si"ai- und Verkehrspolizei sowie durch.die. Polizei des Landes Hessen erfolgt.

Hierbei wird unter anderem auih berücksichtigt, wie viele Veranstaltungen an einem Tag 
.

äi"lnl"iiig ri"tifinaen, wie viete Besucherinnän und Besucher dabei erwartet werden und

äit 
"r"r"nJn 

Gefahren erfahrungsgemäß zu rechnen ist. Dementsprechend erfolgt anschlie-

ßend die Personal- und Einsatzplanung.

Darüber hinaus wird bei wiederkehrenden veranstaltungen ieweils darauf geachtet' ob.in der

üäiöä"gä"n"iiStörungen aufgetreten sind, wie etwa Anwohnerbeschwerden wegen Lärm-

it6r'rngä; oaer N,lirllab-lagerungen. Dies wird dann ebenfalls im weiteren Antrags- und Ge-

nehmigungsverfahren berücksichtigt
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Nach alledem ist festzustellen, dass eine spezielle und alleinige Veranstaltungsgenehmigung
rechtlich nicht vorgesehen ist. Demzufolge kann eine solche Genehmigung auch nicht tem-
porär befristet erteilt werden.

weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in jedem Kalenderjahr rund 1.500 veranstaltungen,

daiunter ca. 1.000 Veranstaitungen unter freiem Himmel und ca. 500 Veranstaltungen in

närr"n, über das Veranstaltungsbüro beantragt werden. Bei dem weit überwiegenden Teil

nanäett es sich dabei um Veranslaltungen von Vereinen, Organisationen und lnitiativen, die

ehrenamtlich tätig Sind. Großveranstaltungen von kommerziellen VeranStaltern machen dem-

entsprechend nur einen relativ geringen Teil aus.

Angesichts des geschilderten Sachverhaltes liegt es auf der Hand, dass längerfristig gültige

Ge-nehmigungen aus allen genannten Aufgabenbereichen nicht erteilt werden können.

Abschließend bleibt noch darauf hlnzuweisen, dass selbst bei €iner anderen Rechtslage eine

Differenzierrng ,on veranstaltungen nach den Kriterien "aus dem Kulturb€reich" und "nicht

äus dem Kultuibereich" schwierig bis unmöglich wäre, Somit würde sich die Frage stellen,

äuf wetcne Art und Weise Veranitaltungen in Wiesbaden als kulturell eingestuft und dadurch
piivilegiert werden und welche Veranstältungen nicht als kulturell anzusehen und dadurch

6"n""-ht"iligt *"rden sollen. Ein solches Verfahren mlt einer anschließenden Einstufung

wUrAe Oen !esamten Gonehmigungsprozess eher verlangsamen und auch thematisch Stark

belasten.

Zu2:
DL Äntragsstettung beim Veranstaltungsbüro erfolgt über ein digitales Antragsportal im Dia-

l6jrJ;d"", in deä die Veranstatter mit gezielten Fragestellungen und Erläuterungen.durch

d-i; Eingabemasken geführt werden. Sämiliche Eingaben werden mit Zustimmung des Veran-

rtutt"rjalgitrt gespeichert, sodass bei wiederkehrenden Veranstaltungen auf Antragsdaten

a"iiäüt",iV"ä"sialtung zurückgegriffen werden kann. Dies erleichtert den Aufwand fÜr An-

tragstellungen bei Folgeveranstaltungen erheblich.

Die anschließenden Einzelfallprüfungen sowie die Erteilungen von Genehmigungen erfolgen

sodann, wie unter Ziffer 1 geschildert, durch die jeweiligen Fachämter'

Eine Regelung, wonach grundsätzlich alle Genehmigungen für veranstaltungen automatisch

af s ärtef fi geftän, sofern d'ie zuständigen Amter nichtlnnerhalb von 10 Tagen widorsprechen,

ist rechtlic-h nicht vorgesehen und auch nicht praktikabel'

Zu3:.
fre iereits unter ziffer 1 und 2 geschildert, ist eine allumfassende Dauergenehmigung für

Veianstaltungen aus rechtlichen und tatsächlichen GrÜnden nicht möglich'

FürRückfragen,DetailabSprachensowiezurErörterungVonoptimierungsmöglichkeitenim
Einzelfalt stähen die Mitarbeitenden aus dem Veranstaltungsbüro sowie aus den beteiligten

Fä.nart"r. g"r"e zur Verfügung. Bei Unklarheiten zu zusiändigkeiten und zu den richtigen

nniorechoeräonen können aile üeranstalter gerne zunächst das Veranstaltungsbüro kontak-

iää, ;;'1.-1,,;; r;i"ia"i i_rvräpnoresse veränsratrunssbuero@w!e§baden.qe erre.ichbar ist.

öort *iia 
"nt*"uer 

direkt eine Beratung ,orgenommen oder es erfolgt eine vermittlung an

die richtige Stelle in der Stadtverwaltung.
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Zu4.:
Das Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur berichtet, dass es im Bereich der Plakatierung

für Kulturvereine und -institutionen es värschiedene Optionen zu deren Unterstützung gibt.

Neben der Möglichkeit, sich Genehmigungen für den freien Aushang im Verkehrsraum zu be-

schaffen (sieh; Richtlinie Plakataushang für Traditionsveranstaltungen der Landeshauptstadt
wiesbaden), besteht für diese Gruppe das Angebot, frei auf den offlziellen Aushangstellen

z.B. Litfaßsäulen auszuhängen. Während dle Genehmigung der erstgenannten Option von

seiten der straßenverkehrsbehörde bzw, den ortsverwaltungen erteilt wird, wird die zweite

option über das Kulturamt koordiniert bzw. von dort ein Kostenanteil an die WALL AG ent-

richtet (25% des ListenPreises).

Beiden Möglichkeiten gemeinsam lst die Rahmenbedingung, dass der jeweilige Aushang nur

befristet erlblgen kann. Dies hat im ersteren Fall insbesondere den Grund des begrenzten
platzkontigenis und im zweiten Fall die des bestehenden Budgetrahmens. Nach Aussage

des Kultuämts wird von beiden Möglichkeiten durch die örtlichen Kulturvereine und instituti-
onen Gebrauch gemacht. Größere Beschwerden bzw. wünsche für einen saisonalen Aus-

hano wurden doi bislang nicht vorgebracht. ln diesem Zusammenhang sei darauf hingewie-

senldass derzeit überlegungen/Plänungen zur Schaffung von dlgltalen Werbe- bzw. Kultur
infoilächen laufen. Elne Machbarkeitsstudie hiezu hat den Gremien im Sommer vorgelegen.

Das Dezernat lll/Amt 41 ist aktuell beauftragt, hierzu einen umsetzungsvorschlag vorzule-
gen. was die stellplatzsatzung angeht, ist diese nicht an veranstalter sondern an die,ieweili-

!en Orte/Gebäude geknüpft. lnformationen über konkrete bzw. aktuelle diesbezügliche Um-

ätände, diu im jeweäigen Einzelfall Hemmnisse bzw. Probleme für Kullurbetriebe mit sich

bringen, liegen derzeit dem Kulturamt nicht vor.

Abschließend verweist das Kulturamt darauf, dass derzeit zwischen diversen städtischen

. Amtern und Dienststellen - sowohl Genehmigungsbehörden als auch veranstaltende Dienst-

stellen - Abstimmungen zur Verbesserung des Genehmigungsverfahrens laufen'

Zu5:
Das Dezernat des oberbürgermeisters berichtet, dass am 24. Oklobet 2022 sich diverse be-

trottene Amter auf Einladung des Oberbürgermeisters hin zu einer internen ganztägigen

klausur getroffen haben, uri das Thema Genehmigungsprozesse von Veranstaltungen zu

Ueifr"cÄ"n lnsbesondere KleinStveranstalter aus dem Brauchtum und der Kultur haben ver-

,"-fi,ilin"nii"f f 

" 
und organisatorische Probleme bei der Umsetzung der behördlichen Aufla-

ä"n gu.ära"i. Hinzu ko-mmt ein hohes Aufgebot an veranstaltungen in wesbaden (1 .500

üäru-nit"ttrng"n, davon 80-90 % Kleinstveianstaltungen von Kultur und Vereinen), das zu

einer starteriAeiastung der Amter geführt hat, die in das Verfahren von Veranstaltungsprü-

trnä"n inrofri"rt sind. öies hat mit äem zu Verfügung steh€nden Personalschlüssel die zeit-

natie Abarbeitung der Veranstaltungsanzeigen näben der Bearbeitung von anderen Aufga-

ben erschwert.

ln Folge der Loveparade in Duisburg sowie der corona-Pandemie und der damit einherge-

nenJeä Veranaerung der Gesellschäft, werden heute zwangsläufig andere Maßstäbe an Ver-

än"t.lfrng"n angetelt, als das zuvor der Fall war. Dies führt zu erhöhten Sicherheitsaufla-

ö"r, äi" iäJ""n iuräirt ,it non"ren Kosten und Aufi^/änden für dle Veranstaltenden v€rbun-

äen'"ina. Oie. belastet verständlicherweise insbesondere kleine Veranstalter, aber auch zu-

nehmend Großveranstalter.

Aus der Klausur ist deutlich hervor gegangen, dass ein Verständnis aller Amter für diese Be-

iaiiungen vo4iegt. Es besteht von älleh Seiten der Wunsch, hier für Entlastungen zu sorgen.

Ä;"ää;;, Gruäd wird nun in ledem betroffenen Amt überprüft, welche Anpassungen beim

Ä"i"iäLir"grpioftl trir welcne üeranstaltungen mögllch sind und wie Prozesse für alle Seiten

erleichtert ,,ieiden können, um den Arbeitsäufwand zu mlnlmieren. Dabei muss jedoch immer

t7



-7

der rechtliche Rahmen berücksichtigt werden und die sicherheit der Besucherinnen und Be-

sucher von Veranstaltungen berückaichtigt werden. Beides gilt es in Einklang zu bringen,

und, wenn möglich, die mildesten Mittel als Maßstab anzulegen

VoraUssichtlich im Dezember 2022 kommen die Amter erneut zusammen' um Lösungsvor-

schläge auszuarbeiten, wie eine Entlastung für alle Beteillgten ermöglicht werden kann.

iniULäonOere aer Genehmigungsprozess für wiederkehrende und etablierte Veranstaltungen

nat nones Potential für Stan-daräisierungen, die den Prozess für alle Seiten erleichtern kön-

nen.

Die Klausur war sehr konstruktiv und wurde von allen seiten positiv aufgenommen.

Teilnehmende Amter und Dezernate:
. Dezernat I - OB und Vertreterin
. WIEB - Engagement. Bürgerreferat. Feuerwehr und Rettungsdienst
. Sporlamt

Dezernat ll - Vertreter
Rechtsamt
Ordnungsamt, Abt. Stadtpolizei und Abt. VeranstaltungsbÜro

Kulturamt

Amt für lnnovation, Organisation und Digitalisierung
Umweltamt
Grünflächenamt
Referat für Wirtschaft und Beschäftigung
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Straßenverkehrsamt
Bauaufsicht
Tiefbau- und Vermessungsamt

oll,L


